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(54) Wäsche insbesondere Bettwäsche und Verfahren zur Herstellung von Bettwäsche

(57) Wäsche ist üblicherweise gewoben oder gewirkt
und besteht aus Baumwolle oder ähnlich saugfähigen
Fasern. Die Wiederverwendung ist möglich, aber sehr
aufwendig und damit teuer. Nach der Erfindung soll die
Wäsche aus einem Baumwollvlies, aus einem Nonwo-
ven bindemittelfrei gebildet sein und zur Verfestigung hy-
drodynamisch vernadelt werden. Die Festigkeit und auch

eine geringe Pillingneigung ist bei einer einmaligen Ver-
wendung ausreichend. Mit Vorteil kann wegen der preis-
werten Herstellungsart eine solche Wäsche durchaus
aussortiert und fortgeworfen werden, und zwar ohne Um-
weltbelastung.
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Beschreibung

[0001] Wäsche wie auch Bettwäsche ist allgemein aus
Baumwolle, Leinen oder sonstigen natürlichen, saugfä-
higen Fasern hergestellt. Dazu muss zunächst ein Faden
aus den jeweiligen Fasern gebildet, das Gewebe oder
Gewirke mit den entsprechenden Maschinen hergestellt
und dann die Bahn konfektioniert werden. Dieser Her-
stellungsprozess ist sehr aufwendig und teuer. Zwar
kann diese Wäsche mehrfach gewaschen, gebügelt und
damit wiederverwendet werden, jedoch ist das manch-
mal gar nicht erwünscht. Zum Beispiel in Krankenhäu-
sern muss die Wäsche aufwendig desinfektioniert wer-
den. In Bahnwagen von Nachtzügen fällt jede Nacht eine
Unmenge an Bettwäsche an, die aufwendig und teuer
zur Wiederverwendung in allen möglichen vom Zug er-
reichten Gegenden gesammelt, mit viel Wasser und En-
ergie gewaschen, gebügelt und wieder in die Züge trans-
portiert werden muss.
[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, hier
eine einfachere, preiswertere Lösung zu finden. Wesent-
lich ist jedenfalls, dass die Wäsche recycelbar und bio-
logisch abbaubar ist.
[0003] Ausgehend von der Tatsache, dass aus hygie-
nischen und anderen Gründen Wäsche insbesondere
Bettwäsche aus Baumwollfasern und ggf. zusätzlichen
Bestandteilen von anderen natürlichen und/oder synthe-
tischen Fasern hergestellt ist, besteht die Erfindung dar-
in, dass sie aus einem kein Bindemittel enthaltenden
Nonwoven besteht, das zur Verfestigung hydrodyna-
misch vernadelt ist. Diese Herstellungsart ist so preis-
wert, dass die Wäsche nach einmaliger Verwendung wie
z. B. in Zügen oder nach Verschmutzung in Krankenhäu-
sern fortgeworfen oder ggf. recycelt werden kann. Diese
Recycelung kann in dem biologischen Abbau oder auch
in der Wiederverwendung nach einer Zerfaserung beste-
hen. Ist die Wäsche stark verschmutzt z. B. aus Kran-
kenhäusern nach einer Operation, dann kann diese Wä-
sche leicht fortgeworfen werden. Eine zu starke Ver-
schmutzung des sonstigen Abfalls ist nicht gegeben, die-
se Wäsche ist abbaubar.
[0004] Das Nonwoven sollte etwa ein Gewicht von 60
bis 90 g/m2 haben und im wesentlichen aus Baumwolle
auch Rohbaumwolle bestehen. Es können aber auch
Flachs- oder Leinenfasern wie auch teilweise Chemiefa-
sern wie auch Viskose beigemischt sein. Durch eine feste
Vernadelung kann eine Pillingbildung bei der Nutzung
als Bettwäsche vermieden werden.

Patentansprüche

1. Wäsche insbesondere Bettwäsche aus Baumwoll-
fasern und ggf. zusätzlichen Bestandteilen von an-
deren natürlichen und/oder synthetischen Fasern,
dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einem kein
Bindemittel enthaltenden Nonwoven besteht, das
zur Verfestigung hydrodynamisch vernadelt ist.

2. Bettwäsche nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Nonwoven für die Wäsche re-
cycelte Baumwolle enthält.

3. Bettwäsche nach Anspruch 1oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Nonwoven für die Wäsche
Viskose enthält.

4. Bettwäsche nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Nonwoven für die Wäsche
Lyozell enthält.

5. Bettwäsche nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Nonwoven für die Wäsche
geringfügig Bikomponentenfasern enthält.

6. Verfahren zur Herstellung von Wäsche insbesonde-
re Bettwäsche aus Baumwollfasern und ggf. zusätz-
lichen Bestandteilen von anderen natürlichen
und/oder synthetischen Fasern, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Nonwoven mittels einer Krempel
oder ähnlichen Vliesbildungsaggregaten wie auch
nach dem Air-lay-Verfahren ohne Bindemittel her-
gestellt und dann zur Verfestigung allein mittels der
hydrodynamischen Vernadelung verfestigt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das verfestigte Nonwoven konfek-
tioniert und abschließend an den Rändern umnäht
wird.
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